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SATZUNG DER STADT SALZWEDEL ZUR ANPASSUNG VON ORDNUNGSWIDRIGLEI TEN- UND 
BUßGELDREGELUNGEN IN STÄDTISCHEN SATZUNGEN 

IM ZUGE DER EINFÜRUNG DER GEMEINSAMEN EUROPÄISCHEN WÄHRUNG EURO 
(EURO-OWI-ANPASSUNGSSATZUNG DER STADT SALZWEDEL) 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Auf Grund der §§ 6 und 44 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA 
S. 568) in der zur Zeit gültigen Fassung i.V.m. 
- §§ 1, 2, 3 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 13. 12. 1996 (GVBl. LSA S. 405) in der zur Zeit gültigen Fassung, 
- §§ 21 und 50 des Straßengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 06. 07. 1993 (GVBl. LSA S. 334) in der 

zur Zeit gültigen Fassung, 
- § 57 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 11. 02. 1992 (GVBl. LSA S. 108) in der zur Zeit 

gültigen Fassung, 
- § 213 Baugesetzbuch vom 27. 08. 1997 (BGBl. I S. 2141) in der zur Zeit gültigen Fassung, 
hat der Stadtrat der Stadt Salzwedel in seiner Sitzung am 24. 04. 2002 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
Die „Satzung der Stadt Salzwedel über die Verwendung des Salzwedeler Stadtwappens“ – am 23. 09. 1998 
beschlossene Neufassung – wird wie folgt geändert: 
 
An die Stelle des in § 5 Satz 2 genannten Betrages von 5.000 DM (in Worten: fünftausend Deutsche Mark) tritt 
der Betrag von 2.500 EUR (in Worten: zweitausendfünfhundert Euro). 
 
 

Artikel II 
 
Die „Hundesteuersatzung der Stadt Salzwedel“ vom 28. Mai 1998 wird wie folgt geändert: 
 
An die Stelle des in § 12 Abs. 2 genannten Betrages von 20.000 DM (in Worten: zwanzigtausend Deutsche Mark) 
tritt der Betrag von 10.000 EUR (in Worten: zehntausend Euro). 
 
 

Artikel III 
 
Die  „Satzung über die Erhebung von einmaligen Beiträgen nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes  für 
öffentliche Verkehrsanlagen der Stadt Salzwedel“ (Straßenausbaubeitragssatzung) vom 24. 10. 1997, zuletzt 
geändert am 12. 10. 1999, wird wie folgt geändert: 
 
An die Stelle des in § 14 Abs. 2 Satz 2 genannten Betrages von 20.000 DM (in Worten zwanzigtausend Deutsche 
Mark) tritt der Betrag von 10.000 EUR (in Worten: zehntausend Euro). 
 
 

Artikel IV 
 
Die „Baumschutzsatzung der Stadt Salzwedel“ vom 12. 09. 1996 wird wie folgt geändert: 
 
An die Stelle des in § 11 Absatz 2 genannten Betrages von 20.000 DM (in Worten zwanzigtausend Deutsche 
Mark) tritt der Betrag von 10.000 EUR (in Worten: zehntausend Euro). 
 
 

Artikel V 
 
Die  „Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen der Stadt Salzwedel – Straßenreinigungssatzung“ vom 20. 
06. 1996 wird wie folgt geändert: 
 
An die Stelle des in  § 8 genannten Betrages von 5.000 DM (in Worten: fünftausend Deutsche Mark) tritt der 
Betrag von 2.500 EUR (in Worten: zweitausendfünfhundert Euro). 
 
 

Artikel VI 
 
Die „Gebührensatzung für die Straßenreinigung (Straßenreinigungsgebührensatzung)“ der Stadt Salzwedel vom 
28. 11. 1996, zuletzt geändert am 18. 11. 1999, wird wie folgt geändert: 
 
An die Stelle des in § 10 Absatz 2 genannten Betrages von 5.000 DM (in Worten: fünftausend Deutsche Mark) 
tritt der Betrag von 2.500 EUR (in Worten: zweitausendfünfhundert Euro). 
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Artikel VII  
 
Die „Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen der Stadt Salzwedel 
– Sondernutzungssatzung“ vom 27. 04. 1994, zuletzt geändert am 20. 06. 2001, wird wie folgt geändert: 
 
An die Stelle des in § 12 genannten Betrages von 10.000 DM (in Worten: zehntausend Deutsche Mark) tritt der 
Betrag von 5.000 EUR (in Worten: fünftausend Euro). 
 
 

Artikel VIII 
 
Der „Satzungsbeschluss über eine Erhaltungssatzung nach § 172 BauBG“ vom 04. 09. 1991 wird wie folgt 
geändert: 
 
An die Stelle des in § 6 genannten Betrages von 50.000 DM (in Worten: fünfzigtausend Deutsche Mark) tritt der 
Betrag von 25.000 EUR (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro). 
 
 

Artikel IX  
 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, den nach Inkrafttreten dieser Satzung geltenden Wortlaut der geänderten 
Satzungen neu zu fassen. 
 
 

Artikel X 
 
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2002 in Kraft. 
 
 
 
Salzwedel, den 25. 04. 2002  
 
 
 
gez. Schneider 
Bürgermeister 


